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Schiessdaten Gewehr 300 m
September und Oktober 2024

September

Montag 02.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Mittwoch 04.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Montag 09.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Mittwoch 11.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Montag 16.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Mittwoch 18.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Montag 23.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Mittwoch 25.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Montag 30.09.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Oktober

Mittwoch 02.10.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Montag 07.10.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Mittwoch 09.10.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Montag 14.10.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Mittwoch 16.10.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Samstag 19.10.24 Endschiessen 13.30-16.00 RSA Buchs

Montag 21.10.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Mittwoch 23.10.24 Training 17.00-19.30 RSA Buchs

Sonntag 27.10.24 SSM-Final Thun
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1824 wurde der Schweizerische Schiesssport-

verband in Aarau gegründet, im Jahre 1924 fei-

erte er seinen 100. Geburtstag und im Jahre 

2024 seinen 200. Geburtstag, jeweils in Aarau. 

Ein eidgenössischer Anlass, eine grosse Ehre 

für Aarau. Das OK arbeitete fast vier Jahre für 

das Gelingen des Geburtstagsfestes des SSV. 

Es wurde ein toller Anlass. 

Am Freitag fand die Eröffnungsfeier in der Ka-

serne vor dem Schützendenkmal statt. Nach 

dem Einzug der Fahnen wurde das Fest mit 

Hinweisen auf die Geschichte des Verbandes 

eröffnet. Am Freitagabend spielte in der Sport-

halle die Band 77 Bombay Street. Die anwe-

senden Fans versetzten die Halle in eine bom-

bastische Stimmung.

Am Samstag, dem eigentlichen «Schützen-

schiesstag» wurden die diversen Schiessfina-

le (300m, 50m, 25m und 10m) in der RSA und 

im Schachen durchgeführt. Am Abend fanden 

die Rangverkündigungen und weitere Preisver-

leihungen statt. Die Glücksfee war Nina Chris-

ten. Die Sporthalle im Schachen war bis auf 

den letzten Platz gefüllt.  Während den drei Ta-

gen konnte man das Ausstellungzelt besuchen. 

Diverse Aussteller informierten die Besucher 

über Produkte und Angebote für Schützinnen 

und Schützen. Es waren auch Austeller vor Ort, 

die die Besucher und Besucherinnen über ih-

re tägliche Arbeit informierten. Der Publikums-

renner war am SSV-Ausstellungsstand zu ge-

niessen. Die Medaillengewinnerinnen der ver-

gangenen vier Jahre standen für Autogramme 

und auch für Selfies bereit, die bekanntes- 

Bericht über das 200 Jahr Jubiläum des SSV
vom 16. bis 18. August 2024 in Aarau, dem Gründungsort des Schweizer    ischen Schies

ten Schützinnen sind Nina Christen, Audrey 

Gogniat und Chiara Leone. Nochmals herzli-

che Gratulationen zu ihren grossen Erfolgen 

an Olympischen Spielen. Am Samstagabend 

war der Maienzugsplatz von Schützinnen und 

Schützen, sowie von Besuchern und Besuche-

rinnen besetzt. Die Stimmung war ausgelassen 

und fröhlich. Die Verpflegung durch die Food 

Meile war hervorragend. 

Am Sonntag waren die Höhenpunkte geplant. 

Zuerst begann um 10.00 Uhr der Festakt, be-

gleitet durch das Duo Lapsus. Die geladenen 

Ehrengäste und viele Schützinnen und Schüt-

zen, welche sich den Festakt nicht entgehen 

Festeröffnung am Freitag, 16.8.2024, die 

Fahnen kurz vor dem Einmarsch
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er    ischen Schiesssportverbandes

Die Festeröffnung durch den Präsidenten 

des SSV

Die Ehrendamen

lassen wollten, waren sehr begeistert. Es war 

sehr würdige und auch unterhaltsame Feier 

für das 200 Jahr Jubiläum. Die diversen Gast-

redner, unter anderem Bundesrat Rösti, be-

glückwünschten den Verband zum 200jähri-

gen Geburtstag und wünschten dem Verband 

eine weiterhin erfolgreiche Zukunft. Der Ver-

band ist mit Taktik und der Unterstützung al-

ler Schützen und Schützinnen auf dem richti-

gen und erfolgreichen Weg. Nach dem Fest-

akt machten sich die rund 3'100 Umzugsteil-

nehmer bereit den anwesenden Besucherin-

nen und Besucher einen Umzug mit tollen Su-

jets zu zeigen. Es war ein sehr schöner Umzug, 

trotz leichtem Regen. 

Ja, die 200 Jahr Geburtstagsfeier ist Ge-

schichte. Aber der Schiesssport nimmt auch 

die nächsten 100 Jahre in Angriff und unter-

stützt Schützinnen und Schützen, sei es im Be-

reich des Breiten- oder des Spitzensports.  Ei-

ne tolle Sache, die es zu fördern gilt. 

Bis bald im Jahre 2124

18. August 2024

Urs Hodel, VP und FSM SGA und 

OK Mitglied der 200 Jahr Feier
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Es wird geschossen

Sujet am Umzug: das Bier wird mit Ross und 

Wagen zum «Konsumenten» gefahren

Eindruck aus dem 10m Schiesstand im 

Schachen

Eindruck aus dem 300m Stand

Bundesrat Rösti in den Fängen der «Meitli»
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Das Rangverlesen in der Sporthalle am 

Samstagabend

Die Ehrung von Teilnehmenden der

Olympischen Spiele früher und bis 2024

Die aktuellen Gewinnerinnen, Chiara Leone 

und Audrey Gogniat

Bundesrat Rösti mit den Geburtstags-

wünschen aus Bern
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Schützengesellschaft Aarau 

Schon vor 40 Jahren liessen die Aarauer Schüt-

zen mit ausgezeichneten Leistungen von sich 

reden: «Adlerauge», «Aare», «Reblaus» und 

weitere Gewehr- und Pistolengruppen räum-

ten in den Wettkämpfen regelmässig ab und 

brachten schöne Preisgelder nach Hause. Die 

Preisgelder aus den Schiessen wurden seiner-

zeit den einzelnen Schützen auf ihre Prämien-

konti gutgeschrieben. Jährlich an der GV konn-

ten die Schützen dann Geld von den Prämien-

konti beziehen. In dieser Zeit war das Geld 

der Schützengesellschaft regelmässig knapp. 

1985 war die Kasse der Schützengesellschaft 

bereits Mitte Jahr leer. Der neue Präsident,

Erich Honegger, und Kassier Urs Aeberhard 

waren gefordert. 

Die Schützen wurden angesichts des Vermö-

gens der SGA aufgerufen, wenn möglich auf 

ihr Guthaben auf ihren Prämienkonti zuguns-

ten der Vereinskasse zu verzichten. Sehr gute 

Schützen, darunter der erfolgreiche Emil Vo-

gel, hatten mehrere Tausend Franken ange-

spart. Eine grosse Anzahl der Schützen verzi-

chteten auf eine Auszahlung ihrer Prämienkon-

ti und spendeten ihr Guthaben der Vereinskas-

se.

19'500 Franken kamen so zusammen und wur-

den auf das Konto einer Aarauer Bank einbe-

zahlt. Die Zinserträge aus diesem Kapital woll-

te man für die Ausbildung der Jungschützen 

verwenden.

Jetzt konnte der Präsident bei der Aarauer

Druckerei Trüb 3900 Prämien-Checks zu fünf 

Franken in Auftrag geben. Diese tragen die Un-

terschriften von Erich Honegger und Kassier 

Urs Aeberhard. Seit dem Druck der Prämien-

checks muss immer so viel Guthaben auf ei-

nem separaten Konto sein, wie Prämienchecks 

im Umlauf sind.

Ein Reglement wurde erstellt und am 1. August 

1986 in Kraft gesetzt. Seither werden für Best-

resultate an Endschiessen nicht Bargeld son-

dern Prämien-Checks ausbezahlt. Damit konn-

te im Kaffee Bank, dem damaligen Stammlo-

kal der Schützengesellschaft, in der Standwirt-

schaft im Schützenhaus bezahlt und natürlich 

auch Munition gekauft werden. 

Der Umzug vom alten Scheibenstand und ehr-

würdigen Schützenhaus aus dem Jahr 1924 

von Aarau in die RSA nach Buchs bedeutete 

für das Vereinsleben eine grosse Zäsur, wie 

Erich Honegger heute berichtet. 

Die aus den grosszügigen Spenden der erfolg-

reichen Schützen hergestellten Prämienchecks 

haben die vergangenen 38 Jahre unbeschädigt 

überstanden. Die Checks werden weiterhin für 

erfolgreiche Leistungen an vereinsinternen 

Anlässen abgegeben. Sie können für den Kauf 

von Munition eingesetzt werden.

 Hans Stephani, Kassier

Quelle: Erich Honegger, Urs Aeberhard, 2024

Prämien-Check: Ein Ausweg aus knappen Finanzen



12

Nicht vergessen: Bedürfnisnachweis für 

Sportschützen

Mit dem neuen Waffengesetz, das am 

15.08.2019 in Kraft trat, wurden strengere Re-

gelungen für den Erwerb bestimmter Waffen 

eingeführt. Besonders wichtig ist der Bedürf-

nisnachweis für Sportschützen, der jetzt das 

erste Mal nach fünf Jahren für Waffen mit ei-

ner kleinen Ausnahmebewilligung erbracht 

werden muss.

Betroffen sind Waffen, die nach dem 15. Au-

gust 2019 mit einer «kleinen Ausnahmebewil-

ligung» erworben wurden. Folgende Waffen-

kategorien sind in jedem Fall betroffen:

•	Halbautomatische	Gewehre	mit	Magazinen 

 über 10 Schuss

•	Pistolen	mit	Magazinen	über	20	Schuss
•	Zu	 Halbautomaten	 umgebaute	 Seriefeuer- 
 waffen, unabhängig von der Magazingrösse

Waffen, die vor dem 15. August 2019 er-

worben wurden, sind von dieser Regelung 

ausgenommen. Der Nachweis ist nur für die 

erste erteilte Ausnahmebewilligung erforder-

lich und muss nicht für jede Waffe separat er-

bracht werden. Ein einmal erbrachter Nach-

weis gilt lebenslang; spätere Waffenanschaf-

fungen erfordern keinen weiteren Nachweis. 

Der Nachweis kann auch mit einer anderen 

Waffe erbracht werden als jener, für die die 

Ausnahmebewilligung erteilt wurde.

Der Nachweis kann auf zwei Arten er-

bracht werden:

1. Durch Mitgliedschaft in einem Schiess-

verein: Hierfür reicht der Nachweis ei-

ner Vereinsmitgliedschaft oder einer 

Schiesslizenz. Der SSV empfiehlt seinen 

Mitgliedern diese Methode. Der Nachweis 

der Mitgliedschaft muss 5 und 10 Jahre nach 

Erteilung der Ausnahmebewilligung erbracht 

werden. «Nach dem zweiten Termin sind kei-

ne weiteren Nachweise zu erbringen», bestä-

tigt das fedpol auf Anfrage. 

2. Durch Nachweis der regelmässigen 

Nutzung der Waffe für sportliches Schies-

sen: Nach spätestens 5 Jahren nach Erteilung 

Neues Waffengesetz

Liebe Schützinnen und Schützen

Mit dem neuen Waffengesetz, das am 15.08.2019 in Kraft trat, wurden strengere Regelungen 

für den Erwerb bestimmter Waffen eingeführt. Besonders wichtig ist der Bedürfnisnachweis für 

Sportschützen, der jetzt das erste Mal nach fünf Jahren für Waffen mit einer kleinen Ausnahme-

bewilligung erbracht werden muss.

Bitte beachtet den Hinweis des SSV, welcher nachfolgend unverändert wiedergegeben wird.

Mit einem herzlichen Schützengruss

Der Vorstand der SGA

Auszug aus dem Newsletter des SSV 08/2024 an alle Schützinnen und    Schützen
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Auszug aus dem Newsletter des SSV 08/2024 an alle Schützinnen und    Schützen

der Ausnahmebewilligung müssen 5 Schies-

sen nachgewiesen werden. Nach weiteren 5 

Jahren sind erneut 5 Schiessen nachzuweisen. 

Diese Schiessen müssen an verschiedenen 

Tagen stattfinden. Dies kann beispielsweise 

durch die Teilnahme an den Bundesübungen, 

wie dem «Feldschiessen» oder dem «Obliga-

torischen Programm», erfolgen. Auch hier gilt: 

Der Nachweis des regelmässigen Schiessens 

ist nur nach 5 und 10 Jahren erforderlich; da-

nach entfällt diese Pflicht. 

Bringschuld des Waffenbesitzers

Der Nachweis ist eine Bringschuld des Waf-

fenbesitzers und muss rechtzeitig und schrift-

lich beim zuständigen kantonalen Waffenbüro 

eingereicht werden. Zu beachten ist, dass ei-

nige Kantone ein Erinnerungs- oder ein Mahn-

schreiben an die registrierten Sportschützen 

senden werden. «Andere Kantone erwarten 

dass die im Kanton wohnhaften Sportschüt-

zen selbstständig ihre Nachweise einsenden 

werden», heisst es beim fedpol. «Wir empfeh-

len daher, dass sich im Zweifelsfall die Sport-

schützen mit dem kantonalen Waffenbüro in 

Verbindung setzen, um das jeweilige Vorgehen 

mit den zuständigen Behörden abzuklären. Bei 

einem Wohnsitzwechsel ist es sicherlich sehr 

zu empfehlen, sich zu erkundigen, wie das kan-

tonale Waffenbüro des Zuzugskanton das Vor-

gehen definiert.»

Was passiert, wenn man die Nachweis-

pflicht vergisst?

Das Vorgehen in solchen Fällen falle aus-

schliesslich in die Zuständigkeit der kantona-

len Behörden, heisst es beim fedpol. Es kön-

ne durchaus sein, dass gewisse Kantone ein 

Verfahren eröffnen würden, da solche Waf-

fen beschlagnahmt werden können - zumin-

dest, bis der Nachweis erbracht werde. «Wir 

empfehlen, Kontakt mit der zuständigen kanto-

nalen Behörden aufzunehmen, falls ein Nach-

weis vergessen wird oder falls dieser verspä-

tet eingereicht wird.»

Beachte das Formular Fepol unter 

www.fedpol.admin.ch
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PRÄZISION UND 

EXPERTENWISSEN. 

AUS LEIDENSCHAFT 

FÜR DEN 

SCHIESSSPORT.

BRILLEN TROTTER

Vereinbaren Sie einen Termin 

mit unseren Spezialisten.

ORSENA AG – BRILLEN TROTTER – BAHNHOFSTRASSE 55 – 5000 AARAU – 062 838 22 22 – AARAU@ORSENA.CH

Wir bringen Ihre 
 verschiedenen 
 Medikamente in 
 Einklang.

Dr. Christian Göldlin

Rathausgasse 29, 5001 Aarau, Telefon 062 822 10 67, Fax 062 822 17 60

www.goeldlin.apotheke.ch, kontakt@apogoeldlin.ch

Ihr Gesundheits-Coach.
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Art. 13e Pflichten nach fünf und 

zehn Jahren

1 Wer mit der Ausnahmebewilligung eine Waf-

fe oder einen wesentlichen Waffenbestandteil 

erworben hat, muss fünf und zehn Jahre nach 

der Erteilung den Nachweis nach Artikel 28d 

Absatz 3 WG erbringen. Werden einer Per-

son mehrere Ausnahmebewilligungen erteilt, 

so besteht die Nachweispflicht lediglich fünf 

und zehn Jahre nach Erteilung der ersten Be-

willigung.

2 Um den Nachweis zu erbringen, muss die be-

treffende Person der zuständigen kantonalen 

Behörde spätestens bis zum Ablauf der in Ab-

satz 1 genannten Fristen das vorgesehene For-

mular samt folgenden Beilagen einreichen:

a. Nachweis der Mitgliedschaft in einem 

 Schiessverein; oder

b. Nachweis des regelmässigen sportlichen 

 Schiessens.

3 Die Voraussetzung des regelmässigen sport-

lichen Schiessens ist erfüllt, wenn im jewei-

ligen Fünf-Jahres-Zeitraum mindestens fünf 

Schiessen absolviert wurden. Die einzelnen 

Schiessen müssen an verschiedenen Tagen 

stattgefunden haben.

Art. 13f Nachweis der besonderen 

Voraussetzungen

1 (...)

2 Der Nachweis des regelmässigen sportli-

chen Schiessens ist mit dem dafür vorgese-

henen Formular zu erbringen; auf diesem sind 

die einzelnen absolvierten Schiessen mit Ort 

und Datum anzugeben und von der vor Ort ver-

antwortlichen oder einer anderen zuständigen 

Person zu visieren.

3 Absolvierte Schiessen, die aus dem militä-

rischen Leistungsausweis oder dem Schiess-

büchlein hervorgehen, können mittels Kopie 

dieser Dokumente nachgewiesen werden.

Waffenverordnung

Die Waffenverordnung regelt die Pflichten von Personen, 
denen eine Ausahmebewilligung für Sportschützinnen und 
-schützen erteilt wurde, wie folgt:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Standort Aarau

Schwaller Flury Dübendorfer

Laurenzenvorstadt 11

Postfach

5001 Aarau

Tel. 062 822 77 72

info@sfd-law.ch

Standort Lenzburg

Schwaller Flury Dübendorfer

Unterer Haldenweg 1

Postfach

5600 Lenzburg

Tel. 062 892 15 43

flury@sfd-law.ch

• Zivilrecht

• Familienrecht

• Erbrecht

• Vertragsrecht
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Mittwoch, 2. Oktober Training 25m + 50m 17.00 - 19.00 Uhr RSA

Mittwoch, 9. Oktober 24 Training 25m + 50m 17.00 - 19.00 Uhr RSA

Samstag, 12. Oktober NS-Pistolen-Gruppenschiessen spez. Einladung Suhr

Sonntag, 13. Oktober NS-Pistolen-Gruppenschiessen spez. Einladung Suhr

Montag, 14. Oktober Training 25m + 50m 17.00 - 19.00 Uhr RSA

Mittwoch, 16. Oktober Training 25m + 50m 17.00 - 19.00 Uhr RSA

Samstag, 19. Oktober Endschiessen 09.00 - 12.00 Uhr RSA

Samstag, 19. Oktober Absenden Endschiessen ab ca. 18.00 Uhr RSA

Sonntag, 20. Oktober kein Rütlischiessen

Samstag, 26. Oktober Reinacher Pistolenschiessen spez. Einladung Reinach

Sonntag, 27. Oktober Reinacher Pistolenschiessen spez. Einladung Reinach

Datum Anlass Zeit Ort

Montag,      2. September Training 25m + 50m 17.00 - 19.30 Uhr RSA

Mittwoch,   4. September Training 25m + 50m 17.00 - 19.30 Uhr RSA

Mittwoch, 11. September Training 25m + 50m 17.00 - 19.30 Uhr RSA

Montag,    16. September Training 25m + 50m 17.00 - 19.30 Uhr RSA

Mittwoch, 18. September Training 25m + 50m 17.00 - 19.30 Uhr RSA

Mittwoch, 25. September Training 25m + 50m 17.00 - 19.30 Uhr RSA

Montag,    30. September Training 25m + 50m 17.00 - 19.30 Uhr RSA

Hinweise: 
Die 50m- und 300m-Anlagen sind am Montag und Mittwoch ab 03.04.24 jeweils ab 14.00 Uhr 
geöffnet. Falls ein Schützenmeister anwesend ist, kann am Nachmittag auch im 25m-Stand 
geschossen werden.   
   
Bitte beachtet, dass ab Oktober nur noch bis ca. 19.00 Uhr geschossen werden kann 
wegen der Dämmerung.   
   
Abgabe Stiche LZ-Cup bis am 23.08.2024 an H.W. Kaelin   
Abgabe Stiche EKP 50m + 25m, Auflageschiessen bis am 20.09.2024 an H.W. Kaelin  
 
Abgabe Kantonalstiche bis am 30.09.2024 an H.W. Kaelin   
   
Munitionsverkauf nach Angaben von Heinz Herzig im Stand.   

Schiessdaten Pistole 10m 25m und 50m
September und Oktober 2024
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Aus der Schützenfamilie

Im September begeht ein Schützenkamerad einen markanten Geburtstag:

95 Jahre feiert  Edwin Kunz

18. September Biberstein

Wir wünschen dem Jubilar ein frohes Geburtstagsfest und in den kommenden Jahren
Glück und gesundheitliches Wohlergehen. Vielen Dank für die Gesellschaftstreue!

Der Vorstand
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Die nächste Ausgabe, Nr.6/2024, von «D’r Aarauer Schütz»
erscheint am 28. September 2024.

Redaktionsschluss ist der 15. September 2024.

5001 Aarau | 062 837 64 64 | www.bosche�i.ch

Sanitär | Heizung | Lü�ung

www.maureraarau.ch
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